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Liebe Leserin! Lieber Leser!
Maschinen hatten im 19. 
Jahrhundert die Funktion, 
Arbeitsabläufe zu beschleu-
nigen und die physische Ar-
beit zu erleichtern. Der Ein-
satz von Künstlicher Intel-

ligenz zielt darauf menschliche Arbeit zu 
ersetzen. Das hat massive Konsequenzen 
für jene Menschen, für die es keine bezahlte 
Arbeit mehr gibt. Sie mit sukzessive geringer 
werdendem Arbeitslosengeld zu „bestra-
fen“ und als Sozialhilfeempfänger*innen zu 
stigmatisieren, kann nicht die Lösung sein. 
Der Luzerner Sozialethiker Peter Kirch-
schläger plädiert im Fokus dieses Heftes 
für ein bedingungsloses Grundeinkommen, 
das allen ein Leben in Würde sowie die 
Teilnahme und Teilhabe an wirtschaftlicher 
Wertschöpfung ermöglicht. Eine solche 
Grundsicherung würde soziale Inklusion 
und im Gegenzug das Engagement für das 
Gemeinwohl fördern. Schon vor dem Sie-
geszug der Künstlichen Intelligenz konnten 
Generationen von Frauen ihren Selbstwert 
nicht aus bezahlter Erwerbsarbeit ziehen. 

Heute sind Männer und Frauen betroffen, 
denen ein bedingungsloses Grundeinkom-
men erlauben würde, auf eigenen Beinen 
zu stehen. Selbstvertrauen und Selbstwirk-
samkeit auch ohne bezahlte Arbeit ist ein 
echtes Zukunftsthema! Seine Chancen lie-
gen in Innovation, Kreativität und nicht zu-
letzt in der Teilhabe an Bildung.

Ich freue mich, in der Beilage zu diesem 
Heft von theologie aktuell wieder das ge-
samte Jahresprogramm der THEOLO-
GISCHEN KURSE präsentieren zu können. 
Es reicht von den drei Formaten des Lehr-
gangs Theologie (Fernkurs, Präsenzkurs in 
Wien und Online-Kurs) über eine Fülle an 
Spezialkursen in ganz Österreich, Sprach-
kursen und Studienreisen bis zum inno-
vativen Format der synchronen Online-
Module – all das in der gewohnten The-
menfülle. Die Spezialkurse in Wien sind 
kompakter geworden: Mit einem statt zwei 
Wochenenden können sie nun auch von 
außerhalb Wiens leichter besucht werden. 

Für die AKADEMIE am DOM finden Sie im 
Gesamtfolder nur eine knappe Vorschau 
auf einzelne Veranstaltungen. Das kom-
plette Programm des Wintersemesters er-
scheint Anfang Juli. Ich hoffe, unser Ange-
bot findet wieder Ihr geschätztes Interesse!

„Theologie braucht Freunde.“ Unter 
diesem Motto unterstützt der Verein der 
FREUNDE der THEOLOGISCHEN KURSE un-
sere Arbeit. Genaueres dazu finden Sie auf 
Seite 18. Der beiliegende FREUNDE-Folder 
lädt ein, Mitglied zu werden. Falls Sie das 
schon sind, geben Sie ihn bitte weiter – so 
wie die Informationen über unser Angebot.

Herzlich,

Ihr Erhard Lesacher

Editorial – Künstliche Intelligenz 
und die Zukunft der Arbeit 

Programm 23 / 24   

soziale Inklusion statt Ausgrenzung   
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gaben verschwinden als entstehen, was 
diese Transformation von bisherigen Inno-
vationsschüben wesentlich unterscheidet.4 
Denn im Unterschied zu bisherigen tech-
nologiebasierten Wandelepochen5 geht es 
bei der „digitalen Transformation“ erstens 
nicht darum, Menschen die Arbeit zu er- 
leichtern, sondern den Menschen im Wert-
schöpfungsprozess durch selbstlernende 

Systeme zu ersetzen (Z. B. zielen automa-
tisierte Kassen in Lebensmittelgeschäften 
nicht darauf ab, die berufliche Aufgabe 
des Einkassierens für die Kassiererinnen 
und Kassierer zu erleichtern – wie dies da-
mals beim Schritt vom Pflug zum Traktor 
in Bezug auf die Tätigkeit des Bauers der 
Fall war). Letztere charakterisiert zudem 
zweitens gerade, dass sie auf immer we-
niger bis keinen menschlichen Input ange-
wiesen sind.6 Drittens umfasst die digitale 
Transformation alle beruflichen Aufgaben 
(z.B. Roboter-AnwältInnen, Roboter-Rich-
terInnen etc.).6 Viertens erfährt die „digi-
tale Transformation“ durch die Globalisie-
rung eine Verstärkung, die wechselseitig 
erfolgt,8 was sich auch einzigartig dynami-
sierend auf die durch die „digitale Transfor-
mation“ verursachten Veränderungen der 
Arbeitswelt auswirkt.

Die Reduktion beruflicher Aufgaben für 
Menschen und damit verbunden von be-
zahlten Arbeitsplätzen erweist sich als eine 
Auswirkung der „digitalen Tranformation“ 

und insbesondere des dabei vollzogenen 
Einsatzes von selbstlernenden Systemen, 
die grosse Herausforderungen in sich birgt 

– u.a. Abstraktion im Sinne einer Entfer-
nung von den Menschen, ihrer Freiheit und 
von ihrem Gestaltungswillen sowie Unmit-
telbarkeit als Bezeichnung des Phänomens, 
dass Menschen in den Bann von Maschinen 
gezogen werden.9 Darüber hinaus setzt das 
Streben nach einer Perfektionierung des 
Menschen, zu dem sogenanntes „human en-
hancement“ in seinen verschiedenen For-
men beiträgt, den Menschen insbesonde-
re am Arbeitsplatz unter Druck.10 Schliess-
lich übertreffen Maschinen bereits heute 
Menschen in verschiedenen Intelligenzbe-
reichen (z.B. Erinnerungsfähigkeit, Umgang 
mit hohen Datenmengen etc.). Es ist anzu-
nehmen, dass weitere Intelligenzbereiche 
dazukommen werden. Durch „Superintel-
ligenz“ wird der bereits durch selbstler-
nende Maschinen ausgelöste Effekt in Be-
zug auf berufliche Aufgaben und bezahlte 
Arbeitsplätze noch verstärkt.

III. Menschenrechte als ethischer 
Referenzrahmen

Warum erweist sich das digitalisierte Ende 
des Strebens nach Vollbeschäftigung aus 
menschenrechtsethischer Sicht als rele-
vant? Dies lässt sich damit begründen, dass 
menschenrechtlich relevante Elemente 
und Bereiche der menschlichen Existenz, 
die Menschen zum Überleben und zum Le-
ben als Menschen – d.h. zu einem men-

I. Einleitung

Technologiebasierte Veränderungen, die 
mit Begriffen wie „Digitalisierung“, „Auto-
matisierung“, „Robotisierung“, „Maschini-
sierung“ und „Einsatz von künstlicher In-
telligenz und Superintelligenz“ umschrie-
ben werden, stehen für eine zunehmende 
Präsenz von Maschinen im menschlichen 
Leben. Sowohl der berufliche Alltag als 
auch das Privatleben von Menschen wer-
den gegenwärtig durch eine wachsende In-
teraktion mit Maschinen charakterisiert. 
Diese „digitale Transformation“ wirkt sich 
auch auf berufliche Aufgaben und auf be-
zahlte Arbeitsplätze aus. In der ethischen 
Auseinandersetzung mit diesem Wandel 

– insbesondere mit seinen Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt – spielt auch die Idee 
eines bedingungslosen Grundeinkommens 
eine Rolle. Im Folgenden soll der Ansatz 
des bedingungslosen Grundeinkommens 
im Kontext der „digitalen Transformation“ 
aus einer menschenrechtsethischen Per-
spektive betrachtet werden, da beide – be-
dingungsloses Grundeinkommen sowie „di-
gitale Transformation“ und ihre Folgen für 

die Arbeitswelt – Bereiche der menschli-
chen Existenz tangieren, die Menschen-
rechtsrelevanz aufweisen. Dies geschieht, 
um Chancen und Risiken aus menschen-
rechtlicher Sicht frühzeitig zu erkennen, 
um für ihre Nutzung bzw. ihre Meiste-
rung sorgfältig untermauerte, juristische 
Lösungen im Dienste der Menschenrechte 
anbieten zu können.

II. Digitalisiertes und robotisiertes Ende 
des Strebens nach Vollbeschäftigung

Die „digitale Transformation“ eröffnet neue 
Horizonte für innovative Geschäftsmodel-
le und Wirtschaftsformen, die zur Lösung 
von sozialen und ökologischen Problemen 
beitragen könnten. Diese Dynamik schafft 
neue Arbeitsplätze.2

Technologiebasierte Unterstützung in 
wirtschaftlichen Prozessen führt gleichzei-
tig zu Disruptionen3 sowie damit verbun-
den zu einer Entlastung des Menschen und 
zu neuen Freiräumen für andere Aufgaben. 
Es werden vermutlich mehr berufliche Auf-

Peter G. KIRCHSCHLÄGER, Luzern

Bedingungsloses 
Grundeinkommen
Eine menschenrechtsethische 
Betrachtung1

Maschinen übertreffen Menschen in 
verschiedenen Intelligenzbereichen
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zeichnet sich nicht durch eine individuelle 
Note aus, auch wenn es sich dabei um ein 
je individuelles Anliegen handelt, das sich 
dem Individuum je in seiner „Erste-Person-
Perspektive“ und seinem „Selbstverhältnis“ 
erschliesst.

Da sich der Mensch seiner Verletzbar-
keit bewusst ist, gleichzeitig aber nicht 
weiss, ob und wann sich seine Verletzbar-
keit bemerkbar macht oder sich in Verlet-
zung wandelt, entfaltet sich sechstens die 

Bereitschaft, als für ihn vernünftigste und 
vorteilhafteste Lösung sich selbst und da-
mit – aufgrund der diesbezüglichen Gleich-
heit aller Menschen – allen Menschen die 

„Erste-Person-Perspektive“ und das „Selbst-
verhältnis“ zuzugestehen. Dies bedeutet, 
sich und alle anderen Menschen aufgrund 
der sogar auch die „Erste-Person-Perspek-
tive“ und das „Selbstverhältnis“ umfas-
senden Verletzbarkeit aller Menschen mit 
Rechten zu schützen, die allen Menschen 
zustehen – d.h. mit Menschenrechten. Die-
ser Schutz durch die Menschenrechte zielt 
darauf ab, zum einen eine Transformati-
on von Verletzbarkeit zu einer konkreten 
Verletzung zu verhindern oder zum ande-
ren im Falle einer eventuellen Transforma-
tion von Verletzbarkeit zu konkreten Ver-
letzungen bzw. bei konkreten Verletzungen 
aktive Kompensation zu erfahren. Dabei 
sind sich die Menschen bewusst, dass die-
ser Schutz der Menschenrechte auch korre-

spondierende Pflichten umfasst, da es sich 
ja um keine exklusiven Rechte, sondern um 
Menschenrechte handelt, die allen Men-
schen zustehen.

Diese bisherigen Punkte zum Prinzip 
der Verletzbarkeit machen deutlich, dass 
die Verletzbarkeit an sich keine moralische 
Qualität aufweist, sondern dass das Prin-
zip der Verletzbarkeit mit der Verletzbar-
keit, der „Erste-Person-Perspektive“ und 
dem „Selbstverhältnis“ als moralischem 
Anspruch normativ geladen ist. Es betrifft 
alle Menschen und unterscheidet sie von 
allen anderen Lebewesen. Wegen dieses 
Prinzips sprechen sich die Menschen ge-
genseitig Menschenrechte zu. Denn sie ei-
nigen sich darauf, mit Menschenrechten für 
sich selbst und für alle Menschen zum ei-
nen eine Transformation von Verletzbar-
keit zu einer konkreten Verletzung zu ver-
hindern oder zum anderen für alle Men-
schen im Falle konkreter Verletzungen eine 
aktive Kompensation vorzusehen. Es han-
delt sich dabei um eine Entscheidung der 
moralischen Gemeinschaft, dass sich die 
Menschen gegenseitig aufgrund des Prin-
zips der Verletzbarkeit Menschenrechte zu-
sprechen und so alle Menschen zu Träge-
rinnen und Trägern von Menschenrechten 
machen. Demzufolge sind Menschen nicht 
Trägerinnen und Träger von Menschen-
rechten aufgrund ihrer Verletzbarkeit. Sie 
sind Trägerinnen und Träger von Men-
schenrechten, weil sie sich mit ihrer Ver-
letzbarkeit und deren Relevanz auseinan-
dersetzen, sich der „Erste-Person-Perspek-

schenwürdigen Leben – brauchen, betrof-
fen und gefährdet sind.

Dieser Argumentationsschritt setzt vo-
raus, dass diesbezüglich die Menschenrech-
te als ethischer Referenzrahmen gelten, der 
notwendigerweise zu beachten ist. Grund-
lage dieser Voraussetzung bildet die Legiti-
mation dieses ethischen Referenzrahmens, 
die durch eine ethische Begründung der 
Menschenrechte gezeigt werden kann.

Das Prinzip der Verletzbarkeit kann als 
Basis einer ethischen Begründung der Men-
schenrechte dienen:11 Der Mensch nimmt 
sich selbst in seiner eigenen Verletzbar-
keit wahr – ein erstes Element des Prin-

zips der Verletzbarkeit. Der z.B. jetzt ge-
sunde Mensch weiss, dass er morgen krank 
werden könnte. Es eröffnet sich dem Men-
schen, wenn seine eigene Verletzbarkeit für 
ihn präsent wird, ex negativo die „Erste-
Person-Perspektive“12. Diese umfasst die 
Wahrnehmung des Menschen, dass er zum 
einen als Ich Subjekt der Selbstwahrneh-
mung ist, die ihm einen Zugang zu seiner 
Verletzbarkeit bietet. Zum anderen erlebt 
er diese anthropologische Grundsituation 
der Verletzbarkeit als das Ich-Subjekt (d.h. 
als die erste Person Singular).

Dieser Bewusstwerdungsprozess über 
seine Verletzbarkeit und über seine „Erste-
Person-Perspektive“ führt zu einer Veror-
tung des Menschen in einem Selbstverhält-
nis und in einem Verhältnis zu allen ande-

ren Menschen. Im Zuge dieser Verortung 
wird ihm klar, dass er die Verletzbarkeit 
mit allen Menschen teilt.

Dies ermöglicht dem Menschen die Be-
wusstwerdung, dass er mit allen anderen 
Menschen nicht nur die Verletzbarkeit, son-
dern auch die je individuelle „Erste-Person-
Perspektive“ auf die je eigene Verletzbar-
keit und auf die Verletzbarkeit von allen an-
deren Menschen sowie das je individuelle 

„Selbstverhältnis“ teilt: Jeder Mensch ist je-
weils Subjekt seines eigenen Lebens. Die 

„Erste-Person-Perspektive“ und das „Selbst-
verhältnis“ erkennt der Mensch so als Be-
dingungen der Möglichkeit eines Lebens 
als Mensch. Angesichts seiner Verletzbar-
keit will der Mensch in erster Linie über-
leben und ein menschenwürdiges Leben 
führen. Überleben und menschenwürdiges 
Leben sollen dem Menschen nicht genom-
men werden dürfen. Beide müssen recht-
lich durchsetzbar sein, um sich ihres Schut-
zes auch sicher sein zu können, und in ver-
schiedenen Dimensionen gelten. Denn die 
Verletzbarkeit kann die rechtliche, die po-
litische, die historische und die moralische 
Dimension erfassen. Für Überleben und 
menschenwürdiges Leben sollen wegen ih-
rer oben erwähnten höchstprioritären Be-
deutung und aufgrund der Unberechenbar-
keit der Verletzbarkeit keine Bedingungen 
und Voraussetzungen erfüllt werden müs-
sen. Dieses Anliegen, überleben und men-
schenwürdig leben zu können, teilt der 
Mensch mit allen anderen Menschen in 
gleichem Masse. Denn dieses Anliegen 

Verletzbarkeit – Basis einer ethischen 
Begründung der Menschenrechte

Keine Bedingungen für Überleben 
und menschenwürdiges Leben
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ben als Mensch und das Leben als Mensch 
eines jeden Menschen betrifft (Universali-
tät). Überleben und menschenwürdiges Le-
ben sollen dem Menschen nicht genommen 
werden dürfen (Unveräusserlichkeit). Sie 
müssen rechtlich durchsetzbar sein (Justi-
ziabilität) und in verschiedenen Dimensi-
onen gelten (Multidimensionalität), denn 
die Verletzbarkeit kann die rechtliche, die 

politische, die historische und die mora-
lische Dimension erfassen. Für Überleben 
und menschenwürdiges Leben sollen we-
gen ihrer oben erwähnten höchstpriori-
tären Bedeutung und aufgrund der Unbere-
chenbarkeit der Verletzbarkeit bzw. einer 
eventuellen Transformation von Verletz-
barkeit zu Verletzung keine Bedingungen 
und Voraussetzungen erfüllt werden müs-
sen (kategorischer Charakter). Dieses Anlie- 
gen, überleben und menschenwürdig leben 
zu können, teilt der Mensch mit allen ande-
ren Menschen in gleichem Masse (Egalität). 
Denn es zeichnet sich nicht durch eine indi-
viduelle Note aus, auch wenn es sich dem 
Individuum je in seiner „Erste-Person-Per-
spektive“ und seinem „Selbstverhältnis“ er-
schliesst (individuelle Geltung). Daher be-
stimmen die folgenden acht Kriterien die 
Auswahl derjenigen historischen Verlet-
zungserfahrungen und Verletzbarkeiten, in 
denen alle Menschen den Schutz durch spe-
zifische Menschenrechte erfahren sollen: 
Fundamentalität, Universalität, Unveräus-

serlichkeit, Justiziabilität, Multidimensio-
nalität, kategorischer Charakter, Egalität 
und individuelle Geltung.

Der dritte Filterungsschritt umfasst die 
Anwendung der oben erwähnten acht Kri-
terien mit dem Ziel, die Elemente und Be-
reiche der menschlichen Existenz zu iden-
tifizieren, die den Schutz der Menschen-
rechte benötigen. So gilt es zu zeigen, ob 
ein spezifisches Menschenrecht diese Kri-
terien erfüllt.

Auf der Basis des Prinzips der Ver-
letzbarkeit lassen sich also die Menschen- 
rechte mit ihrer Universalität ethisch be-
gründen.

IV. Entlastung als Belastung – das Ende 
des Strebens nach Vollbeschäftigung 
aus menschenrechtsethischer Sicht

Digitalisierung, Robotisierung und der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz in Gesell-
schaft und Wirtschaft führen zu folgender 
Kernkonsequenz: Immer weniger Men-
schen werden an einer effizienteren und 
effektiveren Wertschöpfungskette direkt 
teilnehmen und teilhaben.13 Dies bedeutet 
aus ethischer Sicht, dass aus einer gesamt-
gesellschaftlichen Perspektive eigentlich 
nicht die Menge der zur Verfügung stehen-
den Mittel die Herausforderung darstellt, 
sondern vielmehr die Gestaltung eines ge-
rechten Gesellschafts- und Wirtschaftssy-
stems14 – u.a. hinsichtlich der Verteilung 
von finanziellen Mitteln und von Teilnah-
me- und Teilhabechancen, bezüglich der 

tive“ und des „Selbstverhältnisses“ ihrer 
selbst und aller Menschen bewusst werden, 
diese als Bedingung der Möglichkeit eines 
Lebens als Mensch erkennen und die Ver-
letzbarkeit aller Menschen wahrnehmen. 
Die Menschen etablieren wegen des Prin-
zips der Verletzbarkeit einen Schutz von 
Elementen und Bereichen der menschli-
chen Existenz mit spezifischen Menschen-
rechten. Das Prinzip der Verletzbarkeit 

stellt daher einen Anfangspunkt der Be-
gründung von Menschenrechten an sich 
und von spezifischen Menschenrechten dar.

Angesichts des Prinzips der Verletz-
barkeit ist es durchaus möglich, dass die 
Menschen neuen Leidens- und Unrechts-
erfahrungen ausgesetzt sind, die aufgrund 
ihres bedrohlichen Charakters menschen-
rechtlichen Schutz notwendig machen. Die-
se Notwendigkeit kann eine Formulierung 
von Rechten hervorrufen, die über die bis-
herigen Menschenrechte hinausgehen. Das 
Prinzip der Verletzbarkeit kann zu Aktua-
lisierungen und Präzisierungen des Men-
schenrechtsschutzes führen.

Diese bisherigen Punkte bilden den er-
sten Filterungsschritt des auf dem Prin-
zip der Verletzbarkeit basierenden Begrün-
dungsweges. Nicht alle Elemente und Be-
reiche der menschlichen Existenz, sondern 
nur diejenigen, in denen der Mensch auf-
grund des Prinzips der Verletzbarkeit sich 
und alle andere Menschen schützen will, 

kommen für den Schutz durch die Men-
schenrechte in Frage.

Der zweite Filterungsschritt nimmt die 
bisherigen Überlegungen auf und präzi-
siert sie hinsichtlich der Schutzbereiche, 
auf die alle Menschen als Trägerinnen und 
Träger von Menschenrechten einen An-
spruch besitzen. Denn der Konsens über 
den Schutz vor der Verletzbarkeit und ih-
ren Folgen umfasst nicht alle möglichen 
Elemente und Bereiche der menschlichen 
Existenz. Ausgangspunkt sind historische 
Unrechts- und Verletzungserfahrungen, de-
nen der Mensch aufgrund des Prinzips der 
Verletzbarkeit des Menschen ausgeliefert 
ist bzw. sein könnte.

Jedoch gilt auch nicht allen historischen 
Unrechts- und Verletzungserfahrungen der 
Menschenrechtsschutz. Eine Auswahl von 
historischen Unrechtserfahrungen ist not-
wendig, die den Schutz der Menschenrech-
te verlangen. Dies wiederum bedingt Kri-
terien für diesen Auswahlprozess. Diese 
können aus der obigen Beschreibung des 
Menschen und der obigen Gewichtung ge-
wonnen werden, da sich darin zeigt, wo-
gegen sich der Mensch schützen will. Dies 
erlaubt es zu verstehen, welche Charakte-
ristika dazu führen, dass eine historische 
Verletzungserfahrung den Menschen-
rechtsschutz braucht. Der Mensch will in 
erster Linie überleben und als Mensch le-
ben (Fundamentalität). Denn der Mensch 
wird sich bewusst, dass die Verletzbarkeit 
sowohl sein Überleben und das Überleben 
aller anderen Menschen als auch sein Le-

Menschenrechte: eine Entscheidung 
der moralischen Geeinschaft

Neue Leidenserfahrung führen zu Präzi-
sierungen des Menschenrechtsschutzes
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gende Kernelemente, die eine Definition 
des bedingungslosen Grundeinkommens 
prägen können:20 a. Das bedingungslose 
Grundeinkommen umfasst einen mo-
netären Transfer, dessen Höhe die Exi-
stenz des Individuums absichert und sei-
ne Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. 

b. Die Auszahlung erfolgt ohne Bedürftig-
keitsprüfung (sozialadministrative Prüfung 
von Einkommen und Vermögen) und ohne 
Zwang zur Erwerbsarbeit oder anderen Ge-
genleistungen. Dies bedeutet, dass das be-
dingungslose Grundeinkommen existenzsi-
chernd wirkt, gesellschaftliche Teilhabe er-
möglicht, dauerhaft und unabhängig vom 
Bedarf bezahlt wird und als einkommens- 
und vermögensunabhängige Transferzah-
lung einzuordnen ist, die ohne Bedürftig-
keits- oder Vermögensprüfung erfolgt.

VI. Society-, Entrepreneurship-, 
Research-Time-Model (SERT)

Aus menschenrechtsethischer Perspektive 
– an dieser Stelle gilt es sich nochmals zu 
vergegenwärtigen, dass die Menschenrech-
te Elemente und Bereiche der menschli-
chen Existenz schützen, die Menschen zum 
Überleben und zum Leben als Menschen, 
d.h. mit Menschenwürde, brauchen – er-
schliesst sich, dass durch die finanzielle Ab-
sicherung aller Menschen im Rahmen des 
Ansatzes des bedingungslosen Grundein-
kommens das Überleben aller Menschen 

garantiert wird, was positiv zu bewerten 
ist. Damit wird gleichzeitig ein wesentlicher 
Beitrag zum sozialen Frieden geleistet. Die 
Menschenrechte als ethischer Referenzrah-
men legen jedoch auch nahe, nicht nur das 
physische Überleben der Menschen in den 
Blick zu nehmen, sondern auch das Leben 
als Menschen – das menschenwürdige Da-
sein. Durch die Ermöglichung der Teilha-
be an der Gesellschaft aller Menschen wird 
auch das Leben als Menschen – menschen-
würdig – aller Menschen angesprochen. Da-
bei scheint aber nur ein bestimmter Aspekt 
eines Lebens als Menschen – d.h. mit Men-
schenwürde – im Blick zu sein. Dies wird 
besonders deutlich erkennbar, wenn man 
sich mögliche bisherige Funktionen eines 
bezahlten Arbeitsplatzes vor Augen führt, 
die diesbezüglich von Relevanz sind:

• die Möglichkeit zu eröffnen, die Welt mit-
zugestalten;
• die Option zu schaffen, zur Erreichung 
eines übergeordneten, ethisch guten 
Zwecks beitragen zu können;
• zum friedlichen Zusammenleben in Soli-
darität einen Beitrag leisten zu können;
• die Teilnahme und Teilhabe an wirtschaft-
licher Wertschöpfung zu ermöglichen;
• als eine Quelle der Sinnstiftung zu wirken;
• als ein Ursprung von Selbstvertrauen zu 
dienen;
• Halt zu schenken;
• das Menschenbild mitzubeeinflussen;
• einen eigenen Lebensentwurf zu kreieren, 
zu gestalten und zu realisieren;

Chancengleichheit für alle, hinsichtlich der 
Existenzsicherung für alle Menschen bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung unterneh-
merischer Anreize sowie im Dienste des so-
zialen Friedens.

Weniger Arbeitszeit und mehr freie 
Lebenszeit müssen von einem ethischen 
Standpunkt aus keine schlechte Nachricht 
sein, denn u.a. ist es vorstellbar, dass be-
zahlte, den Lebensunterhalt finanzieren-
de Arbeit je nach normativer Ausrichtung 

weniger zur Sinn- als vielmehr zur „Un-
sinnstiftung“ beiträgt, die Menschen vom 
aus ethischer Sicht Wesentlichen ablenkt, 
ethisch falsche Anreize setzt oder Zwang 
ausübt, durch Überbelastung Zeit für ande-
re Bereiche der menschlichen Existenz (z.B. 
für Musse, für politisches Engagement etc.) 
raubt15 und Talente der Menschen für eine 
auf einen bestimmten Zweck ausgerichtete 
Tätigkeit bindet, der von einem ethischen 
Standpunkt aus auch problematisch sein 
kann. Weniger Arbeitszeit kann aus ethi-
scher Sicht zu einer guten Botschaft wer- 
den, wenn eine Gesellschaft und ein Wirt-
schaftssystem entsprechend strukturiert 
sind, soziale Einbindung ermöglichen bzw. 
wenn dem Menschen die Entfaltung eines 
neuen Selbstverständnisses – mehrheitlich 
unabhängig von einem bezahlten Arbeits-
platz – gelingt. Es gilt sich mit der Frage 
zu beschäftigen, wozu der Mensch frei ist, 
wenn er frei von bezahlter Arbeit ist. Reli-

gions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten können hier als gesellschaftliche Ak-
teure eine wichtige Aufgabe in der Beglei-
tung von Menschen im Fragen und auf der 
Suche nach dem Sinn des Lebens, nach 
einem Menschenbild und einem Selbstver-
ständnis, in der Schaffung von Räumen für 
diese Auseinandersetzung, in der theolo-
gischen Reflexion, Kritik und Mitgestaltung 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Transformationsprozesse zukommen.16

Diese an Gerechtigkeit orientierte Ge-
staltung17 sollte bei der Chancengleichheit 
für alle ansetzen, damit allen Menschen ein 
menschenwürdiges18 Leben gewährleistet 
werden kann. Gelingt die Schaffung von 
Chancengleichheit, lässt sich eine „Donut-
förmige Wirtschaft“19 unterbinden, d.h. ein 
Wirtschaftssystem und eine Gesellschaft, 
in denen sich die Kluft zwischen Arm und 
Reich exorbitant ausweitet, sodass die Mit-
te der Gesellschaft wegbricht. Unter Auf-
rechterhaltung unternehmerischer Anreize 
und damit verbundener Unterbindung von 
Demotivation könnte daher eine Entkop-
pelung des Einkommens von Arbeit in Be-
tracht gezogen werden, um allen Menschen 
ein Überleben und ein Leben als Mensch zu 
garantieren sowie sozialen Frieden zu er-
möglichen.

V. Bedingungsloses Grundeinkommen

Die Idee eines bedingungslosen Grundein-
kommens geht in diese Richtung. Der An-
satz kennt verschiedene Ausprägungen 
und Modelle. Zu einen scheinen sie fol-

Welche Bereiche benötigen 
den Schutz der Menschenrechte?

Weniger Arbeitszeit kann 
zu einer guten Botschaft werden
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vielleicht aller – dieser Aufgaben erreicht 
werden kann.

Die Beschäftigung mit dieser Frage er-
hält noch mehr Bedeutung einerseits durch 
Begleiterscheinungen und Kollateralphä-
nomene der „digitalen Transformation“, die 
sich als Tendenzen der Vereinsamung, der 
individuellen Isolation und der Degenera-
tion der Fähigkeit zur zwischenmensch-
lichen Interaktion zusammenfassend be-
schreiben lassen.

Andererseits erhält die Auseinander-
setzung mit dieser Frage noch zusätzliches 
Gewicht durch die Überlegung, dass Aufga-
ben von gesamtgesellschaftlicher Bedeu-
tung – insbesondere Tätigkeiten, die auf 
zwischenmenschlichen Interaktionen und 
Beziehungen beruhen – sicherlich nicht 
ausgehen, wenn nicht sogar massiv zu-
nehmen werden. Beispielsweise werden 
die demographische Entwicklung und ihre 
Beschleunigung auf der Basis des medizi-
nischen Fortschritts dazu führen, dass u.a. 
mehr Generationen von Menschen gleich-
zeitig leben, sodass die Bedeutung von Be-
mühungen zur intergenerationellen Ver-
ständigung zunehmen wird.

Eine Anpassung des Ansatzes des be-
dingungslosen Grundeinkommens hin zu 
einem Society-, Entrepreneurship-, Re-
search-Time-Model (SERT) könnte hier 
weiterhelfen. Das SERT dient dem Ziel, 
dazu beizutragen, dass alle Menschen über-
leben und als Menschen – d.h. mit Men-
schenwürde – leben können. Es basiert auf 
der einen Seite auf der Entrichtung eines 
Grundeinkommens, das nicht nur die fi-

nanzielle Absicherung der physischen Exi-
stenz abdeckt, sondern ein menschenwür-
diges Leben ermöglicht. Auf der anderen 
Seite – und hier wird an der Bedingungs-
losigkeit des Grundeinkommens substanti-
ell geschraubt – besteht es aus einem Enga-
gement von jedem Menschen für die Gesell-
schaft (Society-Time), das im Gegenzug zur 
Grundsicherung von jedem Menschen ver-
langt wird. In Analogie zum exis tierenden 
und jahrzehntelang erprobten Modell des 
Schweizerischen Zivildienstes könnte jeder 

Mensch in einem aus einer breiten Auswahl 
von Optionen selbst gewählten Bereich 
zum gesamtgesellschaftlichen Wohl bei-
tragen. Aus menschenrechts ethischer Per-
spektive ist hier besonders die Selbstbe-
stimmung jedes Individuums in der Wahl 
des Bereichs des eigenen Beitrags zum ge-
samtgesellschaftlichen Wohl von Bedeu-
tung. Der zeitliche Umfang dieses gesamt-
gesellschaftlichen Engagements wäre für 
alle gleich.

Das Wirtschaftssystem einer sozialen 
Marktwirtschaft zeichnet sich zum einen 
durch seine auf den Prinzipien von Soli-
darität und Gerechtigkeit beruhenden so-
zialen Netze aus. Zum anderen setzen die 
Prinzipien der Fairness und der Wettbe-
werbsfreiheit sowie die Marktlogik Anreize 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
für Innovation sowie für Unternehmertum. 
Diese Ziele erweisen sich als wesentlich für 
den Fortschritt einer Gesellschaft. Daher 

• einen Beitrag zur Entwicklung und Entfal-
tung eines Selbstverständnisses zu leisten;
Identität zu stiften;
• Selbstverwirklichung zu eröffnen;
• Selbstwirksamkeit zu ermöglichen;
• Selbstbestimmung zu fördern;
• die Möglichkeit zu schaffen, auf eigenen 
Beinen stehen zu können;
• Lob, Anerkennung und Bestätigung zu er-
halten;
• Erfolg und Misserfolg zu erleben und Um-
gang damit zu entwickeln;
• Einfluss, Entscheidungs- und Handlungs-
spielräume anvertraut zu bekommen bzw. 
zu erschliessen und zu nutzen;
• sich persönlich weiterentwickeln, sich 
weiterbilden und dazulernen zu können;
• Förderung der eigenen Talente und Schär-
fung der eigenen Fähigkeiten zu erfahren;
• die eigene Persönlichkeit zu entfalten;
• in eine bestimmte zweckgebundene Rolle 
hineinwachsen und diese erfüllen zu kön-
nen;
• das eigene Selbstwertgefühl mitzuprägen;
• zur Strukturierung des Alltags beizutra-
gen;
• soziale Inklusion zu fördern;
• die Bildung zwischenmenschlicher Be-
ziehungen und Netzwerke zu unterstützen 
bzw. zu bewirken;
• zur Bildung bzw. zum Zusammenwachsen 
der Gesellschaft beizutragen;
• mit der Realität vertraut zu machen;
• die Meisterung zwischen Wichtigem und 
Unwichtigem sowie Prioritätensetzung zu 
erlernen bzw. zu verbessern;

• potentiell Anreize für Unternehmertum 
zu schaffen;
• potentiell Anreize für Innovation auszu-
lösen;

Darüber hinaus wäre der Zugang zu einem 
bezahlten Arbeitsplatz idealerweise so ge-
staltet, dass Chancengleichheit verwirk-
licht werden würde.

Über diese grundsätzliche Betrach-
tung hinaus wären nun die einzelnen spezi-
fischen Menschenrechte zu Rate zu ziehen, 

um zusätzliche Funktionen, die bisher von 
der bezahlten Arbeit erfüllt worden sind 
und die Menschenrechtsrelevanz aufwei-
sen, zu identifizieren, was im Rahmen die-
ses Beitrags aus Platzgründen nicht gesche-
hen kann. Bei beidem gilt es jedoch, eine 
Glorifizierung und eine Mystifizierung von 
bezahlter Arbeit zu verhindern, eine diffe-
renzierte Betrachtung von bezahlter Arbeit 
vorzunehmen, Arbeit immer im Zusammen- 
spiel mit Ruhe und Erholung zu verstehen 
und sich jedoch vor Augen zu halten, dass 
Arbeit für den Menschen da ist und nicht 
die Menschen für die Arbeit da sind.

All diese bisherigen Funktionen eines 
bezahlten Arbeitsplatzes kann ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen nicht abde-
cken, sodass sich die Frage stellt, ob mög-
licherweise durch eine Anpassung des 
Ansatzes des bedingungslosen Grundein-
kommens eine Erfüllung einiger – oder 

Keine Glorifizierung und Mystifizierung 
von bezahlter Arbeit

Grundsicherung und Engagement jedes 
Menschen für die Gesellschaft
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berücksichtigt das SERT die Förderung des 
Strebens nach diesen Zielen, indem ein En-
gagement in Bildung, Forschung und Wis-
senschaft, in Innovation und in Unterneh-
mertum Gründe für eine Reduktion oder 
sogar für eine Befreiung von der „Society-
Time“ bedeuten. So können Anreize für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, für In-
novation sowie für Unternehmertum ge-
schaffen werden.

Der Sorge um den hohen administra-
tiven Aufwand ist mit einer digitalen Ant-
wort zu begegnen. Alle Supervisions-, Re-
porting- und Controlling-Prozesse sind 
digitalisierbar, und natürlich sind auch 
Lösungen basierend auf der „Blockchain“- 
Technologie in den Blick zu nehmen.

Der Sorge um Missbrauch ist mit der 
wohl realistischen Einschätzung zu begeg-
nen, dass dieses System wie jedes ande-
re System Versuche von Missbrauch ken-
nen wird. Solange diese eine statistisch 
irrelevante kleine Zahl umfassen, was auf-
grund der digitalen Supervisions-, Repor-
ting- und Controlling-Prozesse zu erwarten 
ist, besteht kein Anlass zu Besorgnis. Zumal 
durchaus auch zu berücksichtigen ist, dass 
selbst im Falle von Missbrauch das gesamt-
gesellschaftliche Engagement weitaus hö-
her ausfällt als bei einem bedingungslosen 
Grundeinkommen.

VII. Schlussbemerkungen

Die Betrachtung der „digitalen Transfor-
mation“ – insbesondere mit ihren Auswir-
kungen auf die Arbeitswelt – und der Idee 

eines bedingungslosen Grundeinkommens 
aus einer menschenrechtsethischen Per-
spektive resultiert in einer Problemanzei-
ge, die menschenrechtsethische Heraus-
forderungen identifiziert. Diese ergeben 
sich in Bereichen, die sowohl bei der „digi-
talen Transformation“ und ihren Folgen für 
die Arbeitswelt als auch beim bedingungs-
losen Grundeinkommen Menschenrechts-
relevanz aufweisen. Das Society-, Entrepre-
neurship-, Research-Time-Model (SERT) 
kann als möglicher Lösungsansatz skizziert 
werden, der sicherlich noch einer Vertie-
fung und weiterer – insbesondere interdis-
ziplinärer – Anreicherung bedarf. Vielleicht 
kann das SERT ja als Impuls für ein weiter-
führendes interdisziplinäres Gespräch zum 
Modell selbst sowie zu den damit verbun-
denen Fragen wirken.
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Wie lange lehren Sie schon bei den THEOLO-
GISCHEN KURSEN?
Ich unterrichte seit nunmehr 8 Jahren im 
Rahmen der Theologischen Kurse.

Welches Fach tragen Sie bei den THEOLOGI-
SCHEN KURSEN vor?
Kirchengeschichte

Was ist Ihnen im Theologischen Kurs in Ih-
rem Fach besonders wichtig?
Im besonderen Maße möchte ich die 
Schwer punkte auf drei Faktoren legen:
1. Die Vielfältigkeit von Kirche in ihren hi-
storischen Verläufen
2. Die Multiperspektivität und interdiszi-
plinäre Verschränkung in der Kirchenge-
schichte
3. Die Perspektive auf (Kirchen-)Geschichts-
schreibung als retrospektiver Konstrukti-
onsprozess, der menschengemacht ist

Haben Sie selbst beim Lehren im Theologi-
schen Kurs auch neue Einsichten gewonnen?
Die Bedeutung von historischen Zusam-
menhängen und deren Verflechtung in das 
Leben der Kirche, auch heute noch, wird 

bei den vielen spannenden Fragen der 
Teilnehmer*innen – nicht zuletzt aus ihren 
biografischen und beruflichen Kontexten 
heraus – immer wieder deutlich und for-
dert angenehm heraus.

Welche Erfahrung bei den THEOLOGISCHEN 
KURSEN haben Sie in besonders guter Erin-
nerung?
Neben dem schon Genannten auch die vie-
len spannenden Anregungen und fun dierten 
Diskussionen mit den Kursteilnehmer*innen 
aus alle Bereichen der Gesellschaft und aus 
allen Teilen Österreichs sind sehr ange-
nehm – auch das abendliche lockere Zusam-
mensitzen, bei einem Seidl oder einem Ach-
tel, sind immer wieder schöne Erfahrungen.

Welche theologische Frage beschäftigt Sie 
zurzeit am intensivsten?
Es sind mehrere Fragen: 

– Die Bedeutung von Synodalität in der Kir-
che, mit einem besonderen Augenmerk auf 
die Zeit nach dem II. Vaticanum.

Sich im hohen Alter 
in den Spiegel schauen 
können …
Roland CERNY-WERNER 
im Gespräch

– Die Friedensdiplomatie des Vatikans im 
Kontext des Kalten Krieges.

– Aber auch die Frage der Bedeutung von 
Frauen und deren Rollenzuschreibung in 
der (Kirchen-)Geschichtsschreibung, ge-
winnt immer mehr an Relevanz für mich 
in Forschung und Lehre.

Von welcher Theologin /welchem Theologen 
haben Sie am meisten gelernt?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn 
derer gibt es viele. Hervorheben für mich 
möchte ich vielleicht Walter Kasper als 
weltoffenen Denker der Nachkonzilszeit, 
aber auch die feministische Theologin 
Nelle Morton und mit einer postkoloni-
alen Perspektive Theologie betreibenden 
Kolleginnen wie z. B. Judith Gruber von 
der KU Leuven, prägen mein theologisches 
Denken mit.

Ihre aufregendste Bibelstelle?
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich be-
freit. Ich habe dich bei deinem Namen ge-
rufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch 
Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Rei-
ßende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn 
du durchs Feuer gehst, verbrennst du 
nicht. Die Flammen können dir nichts an-
haben.“ (Jesaja 43,1b-2)

Welches Buch lesen Sie gerade?
„Im Menschen muss alles herrlich sein“ 
von Sasha Marianna Salzmann, ein Buch 
zum Zerfall kommunistischer Regime – 
für mich als ehemaligen DDR-Bürger ein 
intensives und aufregendes Buch.

Welche Musik hören Sie gerne?

Ein französischer Komponist und Musi-
ker elektronischer Musik begleitet mich 
nun schon seit einigen Jahren: Thylacine. 
Aber auch deutschsprachiger und italie-
nischer HipHop (z.B. Yasmo und die Klang-
kantine / Antilopengang / Assalti Fron-
tali) und Pop (Sia) sind auf meiner Play-
list zu finden. Als Waldhornspieler finden 
sich dort jedoch genauso Smetana, Dvořák 
oder Bruckner.

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Als Neu-Salzburger bin ich natürlich von 
den Bergen, die mich dort umgeben, sehr 
angetan und versuche in ihnen hin und 
wieder Zeit zu verbringen. Gute Gespräche 
mit Freund*innen erfüllen mich aber am 
meisten und wenn es die Zeit zulässt, lege 
ich auch gern einmal die Füße bei einer 
intelligenten Serie hoch oder genieße ein 
Portion Popcorn bei einem Blockbuster-
film im Kino.

Wo fühlen Sie sich kirchlich zu Hause?
Schon im Salzburger Dom, aber in meiner 
Jugend in Jena auch in kirchlichen Jugend-
projekten, nicht nur katholisch, wie z. B. 
der JG–Mitte in Jena. 

Mit wem würden Sie gerne einmal einen 
ganzen Tag verbringen?
Mit der Malerin Artemisia Gentileschi, ein 
Star der Barockzeit, die das Schicksal der 
allermeisten Malerinnen in der Geschich-
te teilte, von Männern (ab dem 18. Jahr-
hundert) nicht in Ausstellungen integriert 
worden zu sein. Sie hat spannende (durch-
aus theologische) Perspektiven z. B. auf 
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Katholische Fachtheologie an der Paris Lodron Universität Salzburg studiert. Seine Schwer-
punkte sind u. a.: Kirchengeschichte mit besonderem Schwerpunkt auf kirchlicher Zeitge-
schichte, Politische Bildung und Antisemitismusforschung. Als Assistenzprofessor ist er seit 
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die biblische Judith präsentiert, die diese 
Frauen als aktiv, stark und bewusst han-
delnde Personen zeigen. 

Welches Ziel wollen Sie noch erreichen?

Im hohen Alter in den Spiegel schauen zu 
können und die Person, die sich mir dort 
zeigt, wohlwollend betrachten zu können.

Herzlichen Dank für Ihre Antworten!

Was der Verein der FREUNDE der THEOLOGISCHEN KURSE bringt
Vor 15 Jahren wurde der Verein der FREUNDE der THEOLOGISCHE KURSE gegründet. Die Zahl 
der Mitglieder ist seither auf rund 500 angewachsen. Durch ihre Mitgliedschaft bekundet eine 
große Zahl an Absolventinnen und Absolventen, aber auch Teilnehmende an anderen Angebo-
ten der THEOLOGISCHEN KURSE Ihre Verbundenheit mit unserer Institution. Ihre jährlichen Bei-
träge sind für uns von unschätzbarem Wert. Durch die Unterstützung der FREUNDE – ergänzt 
durch Einzelspenden – konnten wir in den vergangenen Jahren folgende Projekte realisieren: 

• Umstellung auf Online-Lehre während der Lockdowns
• Ausbau der Online-Veranstaltungen (Streaming-Ausrüstung, zusätzliche Notebooks, 

Lizenzkosten Zoom und BigBlueButton)
• Sonderheft „60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“ (Mai 2022)
• Relaunch der Website und die Printwerbung (Mai 2022 bis Februar 2023) 
• SEO – Suchmaschinen-Optimierung (ab Jänner 2023)
• Online-Marketing mit Firma eMAGNETIX (ab April 2023)

Kurz: Die FREUNDE der THEOLOGISCHEN KURSE leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Innovation und die zeitgemäße Bewerbung unserer Kursangebote.   VIELEN DANK!

Impressionen von der Studienreise Kaiserdome im April 2024: Dom zu Trier | Dom zu Speyer | Karlsthron, Aachen | Dom zu Speyer 
| Dom zu Aachen | Dom zu Worms | Kölner Dom | Jüdischer Friedhof Worms | Michaelskirche Fulda | Propheten am Fürstenportal, 
Bamberger Dom | Porta Nigra, Trier | Krypta der Michaelskirche Fulda | Karlsbüste, Aachen | Konstantinbasilika, Trier
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